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Ergänzungen/Präzisierungen Materialhandbuch 2.0 
 
Nachfolgend erläutere ich die Sichtweise und Lesart zum Handbuch Materialdienst für die Feuerwehren im 
Kanton Solothurn: 
 

Grundsätzlich ist folgendes zu beachten: 
 
Es handelt sich um ein Handbuch und kein Reglement! Die Angaben sind, sofern sie nicht durch Gesetze 
oder Verordnungen verbindlich geregelt sind, als Empfehlung zu verstehen. 
Mit der Einführung des Handbuchs empfiehlt die Solothurnische Gebäudeversicherung unter Vorbehalt der 
untenstehenden Auflistung die im Handbuch aufgeführten Empfehlungen als Richtwerte anzusehen. Dabei 
kann aufgrund der Empfehlungen der nicht verbindlichen Abläufe auch ein eigener Zyklus definiert werden 
(Bsp. Fahrzeugbewegung etc.). 
In jedem Fall ist den Herstellerangaben als Mindestanforderung Folge zu leisten, auch wenn das Handbuch 
Materialdienst andere Vorgaben machen sollte! 
Die empfohlenen Probeläufe und Wartungsintervalle können bei entsprechender Planung ins 
Übungsprogramm aufgenommen werden und so sinnvoll während der Ausbildung integriert werden so lange 
es nicht zu Lasten der Ausbildungszeit geht! 
 

Präzisierungen Kanton Solothurn: 
 
Kapitel Thema Präzisierung Empfehlung, Erklärung, Ergänzung SGV 

1.1 Einleitung Verwendung verschiedener 
Bezeichnungen für identische 
Funktionäre;  

Nur lokale bzw. kantonale Unterschiede im 
Handbuch 

2.1 - 2.5 PSA Reinigung nach B/C Ereignissen PSA die in der Gefahrenzone im Einsatz 
stand, muss gem. Einsatzkonzept ABC 
dekontaminiert und gereinigt werden! 
Beachte dazu auch die Angaben im 
Handbuch ABC 

2.1 - 2.5 PSA Schwarz/Weiss Trennung Ablauf gemäss Definition SGV 

2.5 PSA Schuhe und Stiefel, blaue Box Gummistiefel sind nach Schaumeinsatz 
gleich zu behandeln wie Lederstiefel. 

2.6 / 2.7 PSA  Gurte / integrierte Gurte Im Kanton Solothurn nicht mehr einzusetzen! 

3.1 Schläuche Blaue Box nicht beachten Abwechselnd bei Übungen verwenden, 
dadurch praktische "Prüfung" 

3.2 Strahlrohre Lagerung 1. Punkt nicht relevant für Lagerung 

3.5 Kleinlösch-
geräte 

Brandklassen Tabelle gehört nicht in dieses Handbuch  
 Siehe Basiswissen 

3.6 Feuerlöscher Blaue Box / Pulverlöscher Vor jeder Aktivierung beim Einsatz 

3.7 Tragbare 
Spritzen 

Blaue Box / Rucksackspritze Leer lagern und KEIN Light Water einsetzen! 

3.9 Schaumzu-
behör 

Blaue Box Spülung ohne Strahlrohr mit wenig Druck 
 kein zusätzliches Material 

verschmutzen 

3.11 Schaum-
mittel 

Prüfung durch Hersteller Angaben Dr. Sthamer: erste Prüfung nach 10 
Jahren  

3.11 Schaum-
mittel 

Rote Box, Punkt 3  Kein Aufschäumen bekannt, Hinweis 
ignorieren 

3.12 Pulver EKAS-Richtlinie EKAS-Richtlinie beinhaltet Verweis auf SVTI 
Vorschriften zu Wartung und Unterhalt von 
Druckbehältern sowie deren Prüfintervallen 

4.1.5 Reepschnüre (Hilfsstricke) Im Kt. Solothurn durch Bandschlingen ersetzt 

4.1.7 Lagerung Blaue Box, Punkt 1 Geprüfte Seile bzw. Lagerbehältnis (Sack, 
Rakobox etc.)  

4.2 Karabiner-
haken 

Grafiken "Bruchkraft" Werte zeigen Belastung der Bandschlinge 
nicht des Karabiners! 
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Kapitel Thema Präzisierung Empfehlung, Erklärung, Ergänzung SGV 

4.2 Karabiner-
haken 

Rote Box, Punkt 2 Vor dem Einsatz = nach jedem Gebrauch 
(Einsatzbereitschaft erstellen) 

4.3 Absturz-
sicherung 

Prüfung durch sachkundigen 
Chargierten = Fachperson mit 
entsprechender Ausbildung 

Geprüfte Artikel bzw. Lagerbehältnisse 
(Sack, Rakobox etc.) plombieren. 

4.5 Rettungs-
bretter 

Prüfung nach jedem Gebrauch Das Gurtmaterial entspricht dem Material der 
Absturzsicherung und ist daher nach jedem 
Gebrauch einer Sichtprüfung zu unterziehen 

4.6 Sprungretter Halbjährlich auslüften Darauf ist zu verzichten da die modernen 
Sprungretter vom Hersteller bei der Prüfung 
plombiert werden! 

5.1 Leitern Prüfungen nach Reparatur etc. Nur geprüfte Leitern beschaffen (Protokoll), 
bei Reparaturen durch Fachperson Prüfung 
zur erneuten Freigabe nötig.  

5.1 Leitern Prüfverfahren SFV, rote Box Gefahr von Beschädigung durch Last, im 
Kt. Solothurn nicht mehr anwenden! 

 Prüfung durch Fachperson 

6.1 Motorspritze Probelauf monatlich 10 min. Organisatorisch mit Pflichtfahrten und 
Übungen/Ausbildungen kombinieren 

6.1 Motorspritze Betriebskontrolle am Wasser 
 

Organisatorisch Übungen/Ausbildungen 
kombinieren. Motor und Pumpe unter Last zu 
betreiben vermeidet Standschäden. 
Betrieb aus Behältnissen (Fass, Tank, 
Ausgleichsbecken) sollte mit grösseren 
Saughöhen kombiniert werden. 
Anschliessend zwingend Parkdienst machen. 

6.1 Motorspritze Parkdienst, spülen am Hydrant 
 

Wasserfluss immer mittels Teilstück am 
Hydrant reduzieren und nie am Hydrant 
selber (Gefahr von Auswaschungen im 
Kiesbett durch unvollständigen Verschluss 
der Entleerungsbohrung des 
Hydrantenfusses).  

 Hydrant ganz öffnen und am 
Teilstück drosseln. 

6.1 Motorspritze Trockensaugprobe TSP mit Saugleitung einmal jährlich 
durchführen und/oder wenn Probleme beim 
Ansaugvorgang bestanden 

6.1 Motorspritze Winterfest machen In beheizten Magazinen nicht nötig 

6.2 Tauchpumpe Isolationsmessung Entfällt wenn Kleingeräteprüfung 
(obligatorisch) gemacht wird => siehe 8.1 

6.4 Wasser-
sauger 

Isolationsmessung Entfällt wenn Kleingeräteprüfung 
(obligatorisch) gemacht wird => siehe 8.1 

7.5 Kettenzüge 
etc. 

Periodische Funktionskontrolle Rote Box gilt (gem. Herstellerangaben)! 

7.6 Hebekissen Lebensdauer Kantonale Lösung in Arbeit 

7.8 Tabelle Spezielle Prüfvorschriften Herstellerangaben gelten! 
 Tabelle ignorieren 

8.6 Spannungs-
prüfer 

Erkennen von elektrischer 
Spannung im Wasser 

Auch Schalter und dergleichen können unter 
Wasser stehen! 

8.6 Spannungs-
prüfer 

Rote Box Vor dem Messen ist eine Funktionskontrolle 
gemäss Herstellerangaben durchzuführen! 

8.7 Elektriker-
ausrüstung 

Allgemein Arbeiten an Freileitungen ist nicht Sache der 
Feuerwehr! Bezug zum Basiswissen 11.2.7 
fehlt. Im Kt. Solothurn nur durch 
Fachpersonal auszuführen! 

9.1 
S. 9.06 

Atemschutz Prüfung Abströmsicherung Risikoreich (Lärm, Unfallgefahr etc.)! 
 Wird im Kt. Solothurn nicht 

umgesetzt 
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Kapitel Thema Präzisierung Empfehlung, Erklärung, Ergänzung SGV 

9.2 Atemluft-
kompressor 

Kontrolle der Atemluft Hersteller anfragen ob Prüfung mit Röhrchen 
gemacht wird. 

9.3 Atemschutz-
revisionen 

Blaue Box, Punkt 4 Wirtschaftlichkeit hinterfragen! Wie viele 
Stunden muss ich effektiv sparen um 
Anschaffung zu rechtfertigen… 

 Empfehlung SGV: Verzicht  

9.4 Übersichts-
tabelle 

Nach jedem Gebrauch Desinfektion der Masken immer, 
Lungenautomate bei entsprechender 
Verschmutzung (B/C Einsatz, Brand mit 
entsprechender Beaufschlagung etc.)  

 Aussagen der Hersteller! 

10ff ABC Ganzes Kapitel Im Kanton Solothurn nicht gültig! 
 Handbuch ABC gilt 

11.4 Sanitäts-
material 

Wartung/Unterhalt AED Monatlich Lade-/Batteriekontrolle empfohlen 

11.4 Sanitäts-
material 

Hinweis Medikamente Äusserlich anzuwendende Medikamente wie 
Salben etc. halbjährlich kontrollieren 
(Ablaufdatum). 

 Medikamente die inkorporiert  
werden (in den Körper gelangen) 
dürfen nur durch entsprechend 
ausgebildetes medizinisches 
Fachpersonal verabreicht werden! 

12.1 Verkehrs-
material 

Grundsätzliches Im Kt. Solothurn gibt es keine 
Verkehrsabteilungen mehr.  

 Konzentration auf die Kernaufgaben 

12.2 Signalisation Faltsignale, link SFV https://www.swissfire.ch/fuer-
mitglieder/technik/verkehrsmaterial/ 

13.1 S.13.03 Elektrische Anlagen auf 
Fahrzeugen 

Bei Fahrzeugbeschaffungen immer einen 
Sicherheitsnachweis (SiNa) verlangen. 

13.1 S. 13.05 Blaue Box Ab 5 Jahren ist es sinnvoll die Batterien 
sporadisch auf Kapazität prüfen. 

13.1 S. 13.06 
S. 13.07 
S. 13.08 

Unterhaltsplan Angaben als Richtwerte/Empfehlung zu 
verstehen. Organisatorisch in die üblichen 
Abläufe einbinden um Synergien zu nützen. 

14ff Funknetze Konzessionierung Konzessionierung läuft gemäss 
Informationsblatt FKS ICT-01 und 
Kommandoakte 07-02 

15ff Normen Europäische/Schweizerische 
Normensammlung 

Bei Bedarf gute, einfache Übersicht der 
geltenden Normen. (Stand 1.6.2019!) 

18ff Prüf-
dokumente 

Terminierung der Prüfintervalle Bei den im lodur erfassten Artikeln können 
Prüfzyklen erfasst werden. Lodur erinnert 
dann rechtzeitig. 

 Erleichterung der Organisation 

20ff Prüfprotokoll 
TLF/MS 

TI Nr. 01.00 – 01d Prüfprotokoll bei Erstabnahme bzw. 
Revisionen durch den Hersteller/Aufbauer 

23.2 Atemschutz 
retablieren 

Funktionskontrolle Die Funktionskontrolle nach dem Merkblatt 
"Wartung und Pflege Pressluftatmer" der 
Kommandoakte 04-15-5 hat Gültigkeit. 

 
 
 

https://www.swissfire.ch/fuer-mitglieder/technik/verkehrsmaterial/
https://www.swissfire.ch/fuer-mitglieder/technik/verkehrsmaterial/
http://www.feukos.ch/de/unterlagen/informationsblatter/



